








Beispiele für die häufigsten Reisemängel

1. Unterkunft:

Abweichung vom gebuchten Objekt
 10 - 100 % (Unterbringung in einem anderen Hotel,
einer anderen Pension oder einer anderen Ferien-
wohnung)

Ungeziefer, Feuchtigkeit im Zimmer 10 - 50 %

Fehlende Klimaanlage (trotz Zusage) 10 - 20 %

Lärm am Tag 5 - 40 %

Lärm bei Nacht 10 - 50 %

2. Verpflegung:

Verdorbene oder ungenießbare Speisen 20 - 30 %

 Lange Wartezeiten beim Essen 0 - 15 %

Verschmutzte Tische 5 - 10 %

3. Sonstiges:

Verschmutzter Swimmingpool 10 - 20 %

Verschmutzter Strand 10 - 20 %

Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrt 20 - 50 %

Zeitlich verschobener Abflug über vier Stunden hinaus 5 % (des Tagesreisepreises für jede weitere Stunde)



Beispiele:
Eine bloße Unannehmlichkeit wurde bejaht bei der 
Verlegung des Abfluges von Düsseldorf nach 
Frankfurt a. M., OLG Düsseldorf, VuR 1995, 216.  

Reisemängel wurden hingegen in folgenden Fällen 
angenommen: Verlegung des Ankunftsflughafens 
von Leipzig nach Paderborn, AG Köln, BeckRS 2012, 
16206; Verlegung des Abflughafens von Berlin nach 
Leipzig, AG München, RRa 2020, 15; Verlegung des 
Ankunftsflughafens mit anschließendem Bus-/ 
Bahntransfer, AG Gifhorn, RRa 2005, 69; AG 
München, RRa 2019, 163.








